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wie disziplinar- und standes-
rechtlichen Verfahren.

Es besteht sogar Rechts-
schutz, wenn einem Versicher-
ten ein Verbrechen vorgeworfen 
wird. Dieser Tatbestand wird von 
Rechtsschutzversicherern übli-
cherweise nicht versichert.

Der Versicherungsschutz ent-
fällt jedoch rückwirkend, wenn 
der Versicherte aufgrund einer 
vorsätzlich begangenen Straftat 
bzw. eines Verbrechens rechts-
kräftig verurteilt wird. In diesem 
Fall ist er verpflichtet, dem Versi-
cherer die erbrachten Leistungen 
zurückzuerstatten.

Als Strafkaution stellt der Ver-
sicherer ein zinsloses Darlehen in 
Höhe von 200.000 € zur Verfü-
gung. Die Versicherungssumme 
ist auf insgesamt 500.000 € be-
grenzt.

Die Selbstbeteiligung beträgt 
in der Straf-Rechtsschutzversi-
cherung 500,00 €.

Es besteht auch Versicherungs-
schutz für Rechtsschutzfälle, die 
bei einem Auslandsaufenthalt bis 
zu einem Jahr außerhalb Euro-
pas eintreten. Auch hier profi-
tieren die Mitglieder des BDU 
e.V. künftig von einer erhöhten 
Versicherungssumme. Ab dem 
01.01.2012 stehen 100.000 € zur 
Verfügung (bisher 50.000 €).

Die Voraussetzung für diesen 
exklusiven Versicherungsschutz 
ist weiterhin, dass der/die Be-
troffene bei Eintritt des Rechts-
schutzfalles bereits Mitglied des 
BDU e.V. ist. 

Besteht über den BDU-Grup-
penvertrag hinaus eine separa-
te Rechtsschutzversicherung, ge-
hen deren Leistungen grundsätz-
lich vor.

Ergänzende Rechtsschutz-
versicherung

Vor allem niedergelassenen Uro-
logen ist zu empfehlen, den ob-
ligatorisch über den Berufs-
verband abgesicherten Rechts-
schutz zu erweitern. Der Bau-
stein Arbeitgeber-Rechtsschutz 
beispielsweise ist über den Be-
rufs-Rechtsschutz nicht auto-
matisch mitversichert (s.o.). Die 

Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen, die sich aus Streitigkeiten 
mit Angestellten ergeben, lässt 
sich jedoch separat absichern.

Auch beim ergänzenden 
Rechtsschutz konnte der BDU 
e.V. in Kooperation mit der Eccle-
sia Versicherungsdienst GmbH 
eine Neuordnung der Rahmen-
vereinbarungen aushandeln. Wie 
bei den im Gruppenvertrag ent-
haltenen Standard-Bausteinen 
handelt es sich auch bei der er-
gänzenden Rechtsschutzversi-
cherung (Erweiterung des Ver-
bands-Rechtsschutzes) um ein 
exklusiv für den BDU e.V. und 
seine Mitglieder gestaltetes Son-
derkonzept, das exakt auf Bedürf-
nisse dieser Klientel zugeschnit-
ten ist.

Nicht nur komplette Arztpra-
xen erhalten damit maßgeschnei-
derten Versicherungsschutz. 
Auch Sondervereinbarungen 
sind möglich, etwa eine Absiche-
rung nur in den Bereichen Ver-
kehrs- oder Privat-Rechtsschutz. 
Das Zusatzangebot ist damit auch 
für angestellte Ärzte attraktiv.

Die Experten unseres Part-
ners, der Ecclesia Versicherungs-
dienst GmbH, stehen BDU-Mit-
gliedern für Fragen zum Rechts-
schutz, aber auch für alle ande-
ren Versicherungsfragen gern 
zur Verfügung und erstellen ein 
individuelles Angebot. Auch be-
stehende Rechtsschutzversiche-
rungen können von den Mit-
arbeitenden der Ecclesia über-
prüft und mit den Möglichkei-
ten der neu geschaffenen Ver-
bandslösung verglichen werden, 
damit möglichst viele Mitglieder 
von den neuen Regelungen pro-
fitieren.

Kontakt:
Ecclesia Versicherungsdienst 
GmbH
Ärzte-Versicherungsservice
Klingenbergstraße 4
32758 Detmold
Service-Telefon: 0800 / 603 - 603 1
Fax: 05231 / 603 - 60 6363
E-Mail: aerzte- 
versicherungsservice@ecclesia.de

Neuregelung GKV-Versorgungs-
strukturgesetz (GKV-VStG)  
im Überblick

Am 01.12.2011, hat der Bundes-
tag das GKV-VStG verabschie-
det. Ziel dieses Gesetzes ist eine 
bessere medizinische Versorgung 
vor allem auf dem Land. Zusätz-
lich enthält das Gesetz Regelun-
gen zur Honorierung der Ärzte 
und Zahnärzte, Neuregelung zur 
Selbstverwaltung, Krankenkas-
sen und Medizinischen Versor-
gungszentren. Nachfolgend eine 
Übersicht über die wesentlichen 
Gesetzesänderungen:

1. Die Krankenversicherten be-
kommen mehr Rechte. Sie sollen 
bei ihrer Krankenkasse online 
einsehen können, welche Leis-
tungen ihr Arzt abgerechnet hat. 

2. Krankenkassen müssen über 
zentrale Ergebnisse ihres Jahres-
ergebnisses berichten. Sie kön-
nen freiwillige Leistungen anbie-
ten, die nicht vom Leistungska-
talog der GKV gedeckt und vom 
Gesundheitsfond finanziert wer-
den. 

3. Die Kassenärztlichen Vereini-
gungen sollen garantieren, dass 
Patienten in einem angemesse-
nen Zeitraum einen Facharztter-
min bekommen.

4. Bei der Schließung von Kran-
kenkassen erhalten Mitglieder 
mehr Informationsrechte. 

5. In der ambulanten Versor-
gung werden neue Regeln gel-
ten. So wird die Bedarfsplanung 
angepasst. Die Bezirke, in denen 
sich Kassenärzte niederlassen 
dürfen, werden neu zugeschnit-
ten. Durch diese Neuzuordnung 
soll verhindert werden, dass es 
auf dem Land zu Unterversor-
gungen kommt. Die Bundeslän-
der dürfen bei der Regelung der 
Ärzteverteilung mitreden, aber 
nicht entscheiden. Auf Landes-
ebene können die Bundesländer 

Krankenhausversorgung und 
ambulante Versorgung planen.

6. Finanzielle Anreize für Ärzte, 
die auf dem Land arbeiten. Die-
se Ärzte sollen für jeden Patien-
ten das gleiche Honorar erhal-
ten. Die Abstaffelung des Hono-
rars mit zunehmender Fallmenge 
entfällt. Zusätzlich können Preis-
zuschläge vereinbart und Mittel 
aus dem Strukturfonds vergeben 
werden. Niedergelassenen Ärz-
te und Krankenhäuser können 
den Notdienst gemeinsam orga-
nisieren. KV, Krankenkassen und 
Kommunen können auch selbst 
Arztpraxen betreiben. Vertrags-
ärzte müssen nicht mehr dort 
wohnen wo sie zugelassen sind.

7. Honorarrückforderungen 
der KV an Ärzte, die ihr Medi-
kamentenbudget überschritten 
haben, werden erschwert. Ärz-
tinnen können nach der Geburt 
eines Kindes 12 statt 6 Monate 
eine Vertretung in der Praxis für 
sich arbeiten lassen. Andere Ge-
sundheitsberufe sollen stärker in 
die Versorgung einbezogen wer-
den. 

8. Um die bestehende Überver-
sorgung vor allem mit Facharzt-
sitzen abzubauen können die 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
Arztpraxen stilllegen. Bevor ein 
Arzt seine Praxis verkauft, muss 
er künftig den Zulassungsaus-
schuss informieren, der dazu sei-
ne Zustimmung geben muss. Erst 
danach kann der Vertragsarztsitz 
von der KV ausgeschrieben wer-
den. 

9. Ärztehonorare werden wie-
der stärker regional zwischen 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
und Krankenkassen ausgehan-
delt. Die Honorarverteilung er-
folgt getrennt nach Hausärzten 
und Fachärzten und liegt weit-
gehend in der Hand der Kassen-
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ärztlichen Vereinigung, die Vor-
gaben der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung zu beachten hat. 

10. Zahnärzte bekommen mehr 
Geld. Die Entwicklung der Prei-
se für ihre Arbeit wird nicht mehr 
auf die Grundlohnsumme be-
grenzt, sondern am medizini-
schen Bedarf der Patienten aus-
gerichtet.

11. Patienten mit seltenen Er-
krankungen sollen sich im Rah-
men der neuen spezialfachärztli-
chen Versorgung auch ambulant 
im Krankenhaus behandeln las-
sen dürfen. Krankenhäuser und 
niedergelassene Ärzte müssen 
sich darüber abstimmen. De-
tails soll die Selbstverwaltung im 
Gemeinsamen Bundesausschuss 
klären.

12. Die Arbeitsregeln für die 
Selbstverwaltung der Kranken-
kassen, Krankenhäuser, Ärzte 
und Zahnärzte im Gemeinsamen 
Bundesausschuss werden geän-
dert. So kann der Ausschluss von 
Leistungen aus dem Erstattungs-
katalog der Kassen künftig nur 
beschlossen werden, wenn neun 
der dreizehn Mitglieder zustim-
men (Stimmenverhältnis drei 
Unparteiische, fünf Kassenmit-
glieder, je zwei Kassenärzte und 
Krankenhäuser, ein Zahnarzt). 
An die Auswahl der unabhängi-
gen Mitglieder und des Vorsit-
zenden werden schärfere Vor-
aussetzungen gestellt: Die Wahl-
periode ab 01.07.2012 wird von 
4 auf 6 Jahren ausgeweitet, eine 
Wiederwahl ist nicht möglich. 
Statt wie zunächst geplant eine 
Karenzzeit von drei Jahren ein-
zuführen, dürfen die Kandidaten 
künftig mindestens ein Jahr lang 
nicht mehr in Diensten eines der 
Träger gestanden haben. Einigen 
sich die Träger des GBA nicht bis 
zum 15.01.2012 auf einen Kandi-
daten, schlägt der Gesundheits-
minister jemanden vor. 

13. Die Eigentumsregeln für Me-
dizinische Versorgungszentren 
werden weniger verschärft als 
geplant. Es gilt Bestandschutz für 
alle bestehenden MVZ. Eigentü-

mer dürfen Personengesellschaf-
ten, GmbHs und Genossenschaf-
ten sein, nicht aber Aktiengesell-
schaften. Der Tendenz von Kli-
niken zur Ausgründung von Pri-
vatkliniken, die die Honorare 
anders als Privatstationen völ-
lig frei wählen, schiebt der Ge-
setzgeber einen Riegel vor. Künf-
tig darf eine Einrichtung, die in 
räumlicher Nähe zum Kranken-
haus liegt und mit diesem organi-
satorisch verbunden ist, für allge-
meine, dem Versorgungsauftrag 
des Krankenhauses entsprechen-
de Krankenhausleistungen keine 
höheren Entgelte verlangen. 

Für die niedergelassenen Urolo-
gen wird die Sicherstellung der 
ambulanten fachärztlichen Ver-
sorgung von Bedeutung sein. 
Die Anpassung der Bedarfspla-
nung, die Einwirkungsmöglich-
keit der Bundesländer und die 
Schaffung von Anreizsystemen 
zur Sicherung der vertragsärzt-
lichen Versorgung in unterver-
sorgten Bereichen wird an Be-
deutung gewinnen. Ob und in-
wieweit die Reform des vertrags-
ärztlichen Vergütungssystems im 
Ergebnis dazu führen wird, dass 
im Bereich der KV-Abrechnun-
gen mehr  Honorar für den ein-
zelnen Arzt übrig bleibt muss ab-
gewartet werden. Jedenfalls hat 
der Gesetzgeber vorgesehen, dass 
die Vergütungen, die im Bereich 
der ambulanten spezialfachärzt-
lichen Versorgung an die Leis-
tungserbringer bezahlt werden, 
von der morbiditätsbedingten 
Gesamtvergütung nach Maßga-
be des Bewertungsausschusses 
zu bereinigen ist. Dabei darf die 
Bereinigung aber nicht zu Lasten 
des hausärztlichen Vergütungs-
anteils und der fachärztlichen 
Grundversorgung gehen. 

Die ambulante spezialfach-
ärztliche Versorgung wird als 
Dritter Versorgungsbereich als 
Sektoren verbindendes Element 
zwischen der ambulanten fach-
ärztlichen Versorgung und der 
stationären Versorgung einge-
führt. 

Für die Gründung von Me-
dizinischen Versorgungszent-
ren wird es strengere Vorausset-

zungen geben. Ein MVZ darf in 
Zukunft dann nur in der Rechts-
form einer GbR, einer Partner-
schaftsgesellschaft oder aber 
einer GmbH oder Genossen-
schaft gegründet   werden. Ge-
rade ältere Kollegen dürfte die 
Neuregelung des § 103 bzgl. der 
Vertragsarztsitze interessieren. 
Nach dieser Neuregelung muss 
der Zulassungsausschuss über 
die Durchführung eines Aus-
schreibungsverfahrens entschei-
den, wenn ein Praxisnachfol-
ger in einem überversorgten Ge-
biet die Praxis übernehmen soll. 
Wenn keine Ausschreibung statt-

findet, wird der Praxisinhaber 
oder aber seine Erben entspre-
chend dem Verkehrswert der 
Praxis abgefunden. Gerade die 
Übertragung von Vertragsarzt-
sitzen oder Verlagerung von Ver-
tragsarztsitzen dürfen daher bei 
der Abwicklung von Praxisüber-
tragungen oder Verlagerung von 
Vertragsarztsitzen doch erheb-
lichen bürokratischen Aufwand 
verursachen.

Joachim Messner
Rechtsanwalt und Fachanwalt  
für Medizinrecht 

Montgomery wettert gegen 
Schlechtreden des Arztberufs
Die Ärzteschaft wird von ihrer 
eigenen Negativ-Propaganda 
eingeholt, warnt BÄK-Präsident 
Dr. Frank Ulrich Montgomery. 

Nachwuchs gewinnt man mit 
positiven Botschaften. Für den 
Präsidenten der Bundesärzte-
kammer ist der Norden hierfür 
Vorreiter.

Die Nachkriegsgeneration 
lebte, um zu arbeiten. Die Gene-
ration Golf arbeitete, um zu leben. 
Die heute in den Beruf starten-
de Generation will beim Arbeiten 
leben: Auf diese Formel verkürz-
te Montgomery beim Parlamen-
tarischen Abend der KV Schles-
wig-Holstein die sich verändern-
de Lebenseinstellung der Gene-
rationen.

Kritik verband der Präsident 
der Bundesärztekammer mit 
dieser Beobachtung nicht – kei-
ne Generation habe der nächs-
ten ihre Lebenseinstellung vor-
zuschreiben, so Montgomery 
in Kiel. Die wandelnde Einstel-

lung der Menschen zur Arbeit, 
die Folgen des Arbeitszeitgeset-
zes und der steigende Anteil von 
Frauen in der Medizin sind für 
ihn wesentliche Gründe dafür, 
dass trotz steigender Arztzahlen 
heute mehr Ärzte gesucht wer-
den als früher.

>  Weniger  Arbeitszeit  – 
dann  müssen  mehr  Köp-
fe her

Weil Beschäftigte heute rund ein 
Drittel weniger Jahresarbeitszeit 
zur Verfügung stellen als in den 
Aufbau- und Wachstumsjahren 
der Republik, müssen deutlich 
mehr Köpfe her. Die bekommt 
man aber nicht durch Negativ-
berichterstattung, gab Montgo-
mery in Kiel zu bedenken. Kritik 
an Missständen hält er zwar für 
berechtigt, nicht aber ein dauer-
haftes Schlechtreden des Berufes. 

„Wir werden von unserer eigenen 
Propaganda eingeholt“, beschrieb 
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